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Einschulung Ihres Kindes … 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in wenigen Monaten beginnt für Ihr Kind ein neuer und aufregender Lebensabschnitt. Es wird im 
kommenden Schuljahr 2021/22 schulpflichtig und kommt in die Schule. Ich bitte Sie daher, Ihr Kind 
in dem nachfolgend genannten Zeitraum nach Terminvereinbarung an einer Mönchengladbacher 
Grundschule anzumelden. Die Wahl der Grundschule und der Schulart (Gemeinschaftsschule, 
Bekenntnisschule), an der die Einschulung erfolgen soll, steht Ihnen frei. Ein Anspruch auf Auf-
nahme besteht jedoch nur in der der Wohnung des Kindes nächstgelegenen Grundschule der ge-
wünschten Schulart im Rahmen der von der Stadt Mönchengladbach festgelegten Aufnahmekapa-
zität.  
 
Eine Auflistung aller Grundschulen können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Hieraus kön-
nen Sie auch ersehen, welche Schulen als offene Ganztagsschulen geführt werden bzw. eine 
schulische Betreuung über die Unterrichtszeiten hinaus anbieten. 
 
Für die Anmeldung an einer Grundschule bitte ich Sie, mit der gewünschten Grundschule telefo-
nisch einen festen Anmeldeterm innerhalb des für alle Grundschulen geltenden Anmeldezeitraums  
 
Montag, 14.09.2020 bis Freitag, 02.10.2020  zu vereinbaren.  
 
Die Rufnummern der Schulen entnehmen Sie bitte  der anliegenden Auflistung aller Grundschulen.  
 
An den Hauptstandorten der Grundschulverbünde werden auch die Anmeldungen für die Teil-
standorte entgegengenommen. 
 



 

 

Bitte gehen Sie  zu dem mit der Grundschule vereinbarten Anmeldetermin persönlich mit Ihrem 
Kind in die Schule und bringen dieses Anmeldeschreiben mit. Füllen Sie bitte vorher die beiliegen-
de Anmeldekarte aus. Wenn Sie Ihr Kind nicht in der der Wohnung des Kindes nächstgelegenen 
Schule der gewünschten Schulart (Gemeinschaftsschule, Bekenntnisschule) anmelden, geben Sie 
bitte auf der Anmeldekarte den Namen der Schule an, die an 2. Stelle gewünscht wird. Die An-
meldekarte bringen Sie bitte zur Anmeldung in der Schule mit.  
 
Die Anmeldung des Kindes ist nur an einer Schule zulässig. Die Schulleitung kann nicht sofort bei 
der Anmeldung über die Aufnahme des Kindes entscheiden, sondern erst zu einem späteren Zeit-
punkt, wenn das Anmeldeverfahren abgeschlossen ist. Die Aufnahmeentscheidung wird Ihnen 
nach Abschluss des Anmeldeverfahrens, voraussichtlich im Monat Januar des kommenden Jahres, 
durch die Schule schriftlich mitgeteilt.  
Sofern Sie Ihr Kind nicht an der der Wohnung des Kindes nächstgelegenen Schule der gewünsch-
ten Schulart angemeldet haben, diese Schule Ihr Kind aber nicht aufnehmen kann, wird Ihre An-
meldung an die Schule weitergeleitet, die von Ihnen an 2. Stelle gewünscht wird. Diese Schule ent-
scheidet dann über die Aufnahme Ihres Kindes und wird Ihnen die Aufnahmeentscheidung schrift-
lich mitteilen. 
 
Berücksichtigen Sie bitte, dass ein Anspruch auf Fahrkostenerstattung entsprechend den gesetzli-
chen Regelungen nur für die der Wohnung des Kindes nächstgelegene Grundschule der ge-
wünschten Schulart bestehen kann, wenn die Beförderung des Kindes nach den gesetzlichen Re-
gelungen notwendig ist. 
 
Die Termine der schulärztlichen Untersuchung werden Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt vom 
Fachbereich Gesundheit der Stadt Mönchengladbach mitgeteilt. 
 
Sofern Sie wegen besonderen Unterstützungsbedarfen Ihres Kindes Fragen zu sonderpädagogi-
schen Fördermaßnahmen in der Schule haben (Gemeinsames Lernen an einer Grundschule oder 
Beschulung in einer Förderschule bzw. einem Förderzentrum), erhalten Sie Auskunft bei den 
Grundschulen oder dem Schulamt für die Stadt Mönchengladbach (Rufnummer 02161 / 25-
53765). 
 
Außerdem erhalten Sie als Anlage Informationsschriften zu den Themen „Finanzielle Unterstüt-
zung“, „Information und Beratung“ sowie „Offene Ganztagsschule“. 
 
Die Corona-Situation und die damit einhergehenden Beschränkungen lassen die Planung eines 
„Tages der offenen Tür“ an den Grundschulen zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu. Die Homepage der 
Grundschule Ihrer Wahl bietet Ihnen jedoch die Möglichkeit, sich aktuelle Informationen einzuho-
len.  
 
Wenn Sie zum Anmeldeverfahren noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Lambertz 
oder Frau Perini (Rufnummer 02161 / 25-53710 / 11) im Fachbereich Schule und Sport (siehe 
Briefkopf). 
 
Mit freundlichen Grüßen       Anlagen: 
In Vertretung                     Anmeldekarte, Schulverzeichnis 
                                   Informationsschrift „Offene Ganztagsschule“ 
                                                                                                                                                „Finanzielle Unterstüzung“, „Information und       
                                                                                                                                                Beratung“ 

  
                                                                                                
                       
Dr. Gert Fischer                               
Beigeordneter für Bildung, Kultur und Schule     


